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In Beantwortung der von den Abgeordenten zum Nationalrat 

Dr. Keppelmülle~, Resch, Neuwirth, Dietachmayr und Genossen am 

12. Dezember 1990 unter der Nr. 112/J gestellten schriftlichen 

parlamentarischen Anfrage betreffend Verringerung des Benzol­

gehaltes in den Treibstoffen teile ich folgendes mit: 

Zu den Fragen 1 bis 10: 

Zu diesen Punkten liegen im Bereich meines Ressorts keine aus­

reichenden Informationen vor. 

Im Hinblick auf die durch das Kraftfahrgesetz gegebenen Zustän­

digkeiten verweise ich daher auf die Beantwortungen der gleich­

lautenden an den Bundesminister für öffentliche wirtschaft und 
Verkehr und den Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 

gerichteten Anfragen Nr. 111/J bzw. Nr. 113/J. 
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Zu Frage 8 wäre auch auf die für berufsbezogene Expositionen 

gegenüber gefährlichen Arbeitsstoffen geg~bene Zuständigkeit 
des Herrn Bundesministers für Arbeit und Soziales hinzuweisen. 

Unbeschadet dieser Zuständigkeit darf ich zum dritten Absatz 
der Frage 8 anmerken, daß es nach den meinem Ressort vorliegen­
den Informationen zutrifft, daß das WHO-Regionalbüro für Europa 
in Kopenhagen in seinen VlAir quality guidelines for Europe vo -

WHO Regional PUblications, European Series No. 23(1987) -

unter Anwendung eines statistischen Extrapolationsverfahrens 
ein Risiko für Leukämie bei Exposition gegenüber 1,)1g Ben­

zol/m3 errechnet hat. 

Dies ist alledings ein rein statistischer Wert, wonach bei 

einer täglichen und lebenslangen Exposition gegenüber Benzol in 

dieser Höhe mit 4 Leukämiefällen pro 1 Million exponierter Per­

sonen gerechnet werden JeÖnnte. 

Für die berufsbezogene Exposition am Arbeitsplatz gilt hingegen 

laut Kundmachung des Bundesministers für Arbeit und Soziales 
nach den für die Festlegung von Technischen Richtkonzentra­

tionen (TRK) vorgegebenen Rahmenbedingungen ein TRK-Wert für 

Benzol von 16 mg/m3. 

Zu Frage 11~ 

Da Benzol auf Grund des Chemikaliengesetzes und gemäß der vor­

läufigen Giftliste auch als akut und chronisch toxischer Stoff 
bzw. auch als krebserzeugender Stoff einzustufen ist, werde ich 

auch weiterhin alle Maßnahmen unterstützen, die darauf ab­

zielen, den Anteil an Benzolemissionen aus Treibstoffen weiter 

herabzusetzen. 
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